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Anhang der Weisungen der OAK BV über die Bestätigungen des Experten für berufliche Vorsorge gemäss Art. 52e Abs. 1bis BVG sowie Art. 1a BVV 2 (W – 01/2024)
Bestätigung des Experten für berufliche Vorsorge gemäss Art. 52e Abs. 1bis BVG
Die nachfolgenden Formularteile sind vom Experten für berufliche Vorsorge zu bestätigen. Die Ex-pertenbestätigung gliedert sich in generelle Angaben betreffend die zu prüfende Vorsorgeeinrichtung, die immer gemacht werden müssen, sowie einzelne Teile, die je nach Konstellation der Vorsorgeein-richtung auszufüllen sind (vgl. Ziff. 5 der Weisungen W – 01/2024).
 
Teil I: muss immer ausgefüllt werden Teil II: muss bei Vorsorgeeinrichtungen ausgefüllt werden, die mehr als einen Vorsorgeplan anbieten  Teil III: muss zusätzlich bei Vorsorgeeinrichtungen mit 1e-Vorsorgelösungen ausgefüllt werden
1. Generelle AngabenZu prüfende Vorsorgeeinrichtung: 
Es handelt sich bei der zu prüfenden Vorsorgeeinrichtung um: 

Die Bestätigung bezieht sich auf das Reglement/die Reglemente (mit Angabe des Inkrafttretens): 
Die Beurteilung der Angemessenheit erfolgt gestützt auf die Bestimmung: 
Der Vorsorgeplan sieht die Ausfinanzierung der Leistungskürzung eines vorzeitigen Altersrücktritts gemäss Art. 1b Abs. 1 BVV 2 vor:
Wenn ja, welche Massnahmen gemäss Art. 1b Abs. 2 BVV 2 sind vorgesehen, die gewährleisten, dass das reglementarische Leistungsziel bei einem Verzicht auf den vorzeitigen Altersrücktritt höchstens um 5 Prozent überschritten wird? 
Das Reglement sieht die Möglichkeit einer Planwahl gemäss 
Art. 1d Abs. 1 BVV 2 vor:  
Ist sichergestellt, dass die Einkaufstabelle keine Abweichung von der «Goldenen Regel» oder eine Abweichung von max. 2 Prozent (Differenz zwischen der für die Berechnung des Leistungsziels angenommenen Verzinsung des Altersguthabens und der für die Berechnung des Leis-tungsziels angenommenen Lohnentwicklung [inkl. Teuerung], durchschnittliche Verzinsung sofern keine konstante Verzinsung) enthält? 
Für die Richtigkeit der vorstehenden Angaben:  
Juristische Personen müssen das Formular gemäss Zeichnungsberechtigung im Handelsregister unterzeichnen.  
11.0.0.20130304.1.892750.null
Urs Stadelmann
2. Einhaltung der Grundsätze der beruflichen Vorsorge
Bei der Prüfung der Einhaltung der Grundsätze der beruflichen Vorsorge sind insbesondere folgende Anforderungen einzuhalten: 
AHV-Lohn  
Gemäss Vorsorgeplan wird nur der AHV unterliegender Lohn von Arbeitnehmenden oder der AHV unterliegendes Einkommen von Selbstständigerwerbenden versichert und der versicherbare Lohn / das versicherbare Einkommen übersteigt das AHV-beitragspflichtige Einkommen nicht (vorbehalten bleiben gesetzliche Ausnahmebestimmungen wie z. B. Art. 33a, 47 und 47a BVG oder Art. 3 BVV 2). Löhne von Arbeitnehmenden oder Einkommen der Selbstständigerwerbenden, die nicht in der AHV versichert sind, können nicht in einer Vorsorgeeinrichtung versichert werden, ausser es besteht eine explizite gesetzliche Grundlage (z. B. Gaststaatgesetz, SR 192.12). 
Angemessenheit  
Jeder Vorsorgeplan erfüllt die Anforderungen gemäss Art. 1 und Art. 1b BVV 2. Das Verhältnis zwischen den AHV-Löhnen und den zukünftigen Leistungen kann beurteilt werden und der Vorsorgeplan stützt sich auf Parameter, die nach fachlich anerkannten Grundsätzen festgelegt worden sind. Für die Berechnung des Einkaufs müssen die gleichen Parameter eingehalten werden wie für die Festlegung des Vorsorgeplans (Art. 60a Abs. 1 BVV 2). 
Kollektivität  
Der Grundsatz gemäss Art. 1c BVV 2 ist eingehalten und jeder Vorsorgeplan erfüllt die Anforderungen gemäss Art. 1d und Art. 1e BVV 2. Ein Selbstständigerwerbender darf als Einzelperson kein eigenes Vorsorgewerk bilden (keine virtuelle Kollektivität bei Selbstständigerwerbenden, Art. 1c Abs. 2BVV 2).1 Der Experte bestätigt, dass die von ihm geprüften Vorsorgepläne die objektiven Kriterien der Kollektivität einhalten. 
Gleichbehandlung  
Es gelten für alle Versicherten eines Kollektivs die gleichen reglementarischen Bedingungen (Art. 1f BVV 2). Das Reglement sieht keine Möglichkeit von individuellen Lösungen und Absprachen vor. 
Planmässigkeit  
Jeder Vorsorgeplan erfüllt die Anforderungen gemäss Art. 1g BVV 2. Die Leistungen, die Art der Finanzierung und die Anspruchsvoraussetzungen, die Vorsorgepläne sowie die verschiedenen Ver-sichertenkollektive sind im Reglement der Vorsorgeeinrichtung genau festgelegt. Die Vorsorgepläne müssen sich auf fachlich anerkannte Parameter stützen. Mit dem Prinzip der Planmässigkeit nicht vereinbar ist es, wenn Beiträge bzw. Beitragssätze aufgrund des Geschäftsergebnisses festgelegt werden.  
Versicherungsprinzip  
Das Versicherungsprinzip gemäss Art. 1h BVV 2 muss für jeden der Vorsorgeeinrichtung angeschlossenen Arbeitgeber eingehalten werden. Hat der Arbeitgeber nur einen Vorsorgeplan, muss das Ver-sicherungsprinzip in diesem Vorsorgeplan eingehalten sein (Teil I der Bestätigung). Hat der Arbeit-geber mehr als einen Vorsorgeplan, erfolgt eine konsolidierte Betrachtung über die gesamte Vorsorgelösung des Arbeitgebers innerhalb der Vorsorgeeinrichtung (Teil II der Bestätigung). Bei Selbstständigerwerbenden ohne Personal, die als Kollektiv einer Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind, muss das Versicherungsprinzip nicht für jeden einzelnen Selbstständigerwerbenden eingehalten werden. Es genügt in diesem Fall, wenn das Versicherungsprinzip über das ganze Kollektiv eingehalten wird. Es ist somit zulässig, dass ein Selbstständigerwerbender im Einzelfall weniger als vier Prozent seiner Beiträge zur Finanzierung der Leistungen für die Risiken Tod und Invalidität bezahlt, sofern das Kollektiv insgesamt mindestens vier Prozent der Beiträge zur Finanzierung der Leistungen für die Risiken Tod und Invalidität aufwendet. 
1 Die Versicherung eines einzelnen Selbstständigerwerbenden ohne Zugehörigkeit zu einem Kollektiv ist nicht zulässig (Art. 1c Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Art. 1c Abs. 2 Satz 2 BVV 2). Er bildet zusammen mit seinem Personal ein Vorsorgewerk oder mit anderen Selbstständigerwerbenden als Kollektiv ein Vorsorgewerk (tatsächliche Kollektivität).
Teil I: Ebene Vorsorgeplan
Dieser Teil ist immer auszufüllen. Mit diesem Teil wird die Einhaltung der Grundsätze der beruflichen Vorsorge auf Ebene Vorsorgeplan bestätigt. Die Grundsätze der beruflichen Vorsorge müssen bei jedem einzelnen Vorsorgeplan eingehalten werden.2 Bestehen für ein Kollektiv bis zu drei Vorsorge-pläne im Sinne von Art. 1d Abs. 1 BVV 2, gelten diese Vorsorgepläne als ein Vorsorgeplan.
Die Prüfung erfolgt entweder durch eine Einzelprüfung der Vorsorgepläne, durch ein Baukasten-system oder durch ein Tool. 
Die Bestätigung gilt für folgenden Vorsorgeplan / folgende Vorsorgepläne der Vorsorgeeinrichtung: 
Ist eine Erwähnung aller angebotenen Vorsorgepläne aufgrund ihrer Anzahl (Stichwort Baukasten-system) nicht möglich, bestätigt der Experte, dass er die angebotenen Kombinationen geprüft hat und die Grundsätze der beruflichen Vorsorge eingehalten sind. Die Vorsorgeeinrichtung hat gegenüber dem Experten schriftlich bestätigt, dass keine Vorsorgepläne ausserhalb des vorliegenden Baukas-tensystems erstellt wurden.4 
Der Experte hat ein Tool der Vorsorgeeinrichtung geprüft oder hat der Vorsorgeeinrichtung ein Tool zur Verfügung gestellt, das gewährleistet, dass alle Vorsorgepläne und Plankombinationen, die nach diesem Tool erstellt werden, die Grundsätze der beruflichen Vorsorge einhalten. Die Vorsorge-einrichtung hat gegenüber dem Experten schriftlich bestätigt, dass keine Vorsorgepläne ausserhalb dieses Tools erstellt wurden.5 
2 Beim Versicherungsprinzip muss differenziert werden: Hat ein Arbeitgeber nur einen Vorsorgeplan in einer Vorsorgeeinrich-tung, muss das Versicherungsprinzip in diesem Vorsorgeplan eingehalten werden (Bestätigung in Teil I). Hat ein Arbeitgeber mehr als einen Vorsorgeplan innerhalb einer Vorsorgeeinrichtung, muss das Versicherungsprinzip nicht pro Vorsorgeplan, sondern über alle Vorsorgepläne des Arbeitgebers eingehalten werden (Bestätigung in Teil II, vgl. Art. 1h Abs. 1 BVV 2).
3 Nicht quantitative Kriterien der Grundsätze der beruflichen Vorsorge (Kollektivität, Gleichbehandlung und Planmässigkeit) werden mindestens stichprobenartig geprüft.
4 Falls Vorsorgepläne ausserhalb des Baukastensystems erstellt wurden, sind diese einzeln zu prüfen und zu bestätigen und unter «Einzelprüfung» aufzulisten. Die Vorsorgeeinrichtung ist verantwortlich, dass ausserhalb des Baukastensystems keine vom Experten ungeprüfte Vorsorgepläne bestehen.5 Falls Vorsorgepläne ausserhalb des Tools erstellt wurden, sind diese einzeln zu prüfen und zu bestätigen und unter «Einzel-prüfung» aufzulisten. Die Vorsorgeeinrichtung ist verantwortlich, dass ausserhalb des Tools keine vom Experten ungeprüfte Vorsorgepläne bestehen.
Für die Richtigkeit der vorstehenden Angaben:  
Juristische Personen müssen das Formular gemäss Zeichnungsberechtigung im Handelsregister unterzeichnen.  
Teil II: Konsolidierte Betrachtung 
Dieser Teil ist auszufüllen, wenn eine Vorsorgeeinrichtung mehr als einen Vorsorgeplan anbietet. Bestehen für ein Kollektiv bis zu drei Vorsorgepläne im Sinne von Art. 1d Abs. 1 BVV 2, gelten diese Vorsorgepläne als ein Vorsorgeplan.
 
Im Gegensatz zu Teil I bezieht sich diese Bestätigung nicht auf den einzelnen Vorsorgeplan, sondern auf die gesamte Vorsorge innerhalb der zu prüfenden Vorsorgeeinrichtung (konsolidierte Betrachtung über alle Vorsorgepläne innerhalb der Vorsorgeeinrichtung). Die konsolidierte Betrachtung über die gesamte Vorsorge innerhalb einer Vorsorgeeinrichtung ist notwendig bei den Grundsätzen der Ange-messenheit und des Versicherungsprinzips. 
Für die Richtigkeit der vorstehenden Angaben:  
Juristische Personen müssen das Formular gemäss Zeichnungsberechtigung im Handelsregister unterzeichnen.  
Teil III: 1e-Vorsorgelösungen 
Dieser Teil ist zusätzlich zum Teil I (und gegebenenfalls zum Teil II) bei Vorsorgeeinrichtungen auszufüllen, welche Vorsorgelösungen nach Art. 1e BVV 2 anbieten.  
Für die Richtigkeit der vorstehenden Angaben:  
Juristische Personen müssen das Formular gemäss Zeichnungsberechtigung im Handelsregister unterzeichnen.  
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